


s TIPP: FULLEN SIE WIE DIE SCHWYZER BEHORDENMAFIA DAS NACHSTE MAL
IHRE STEUERERKLARUNG EBENSO MIT HYPOTHETISCHEN ZAHLEN AUS!

- ihr unter Beachtung von Art. 16 ATSGI und Art. 28a IVG ein hypothetisches Mindest-
einkommen angerechnet worden sei. Die Einschatzung dieses hypothetischen Einkommens
sei in Anlehnung an die vom Bundesamt furr Statistik erstellte Lohnentwicklungstabelle (An-
hang 2) erfolgt, welche bei der Ermittlung des Invalideneinkommens im Rahmen der Invali-
ditatsbemessung bei erwerbstatigen Versicherten als Hilfsmittel beigezogen werde und wo
unter der Rubrik ,Frauen” der Betrag von CHF 4'116.-- fir das monatliche Lohnniveau im
Jahr 2008 figuriert. Ferner ergibt sich aus einem Informationsschreiben der AHV Aus-
gleichskasse vom 26.10.2010 (Anzeigebeilage 2), dass dem Anzeigeerstatter mitgeteilt
worden ist, fur nichtinvalide Ehepartner werde ein hypothetisches Mindesteinkommen ange-
rechnet, wenn nicht nachgewiesen werden kénne, dass die Erzielung eines Erwerbsein-
kommens unmdglich sei. Gleichzeitig wurde fur die Glaubhaftmachung eines solchen Un-
vermodgens eine Frist bis 04.02.2011 angesetzt. Die in der Folge am 23.11.2010 und
25.11.2010 ergangenen inkriminierten Verfigungen enthalten im Ubrigen einen Hinweis auf
die angefuigte Rechtsmittelbelehrung.

5. Amtsmissbrauch im Sinne von Art. 312 StGB begeht, wer als Mitglied einer Behérde oder

Beamte seine Amtsgewalt missbraucht, um sich oder einem andern einen unrechtmassigen
Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufiigen. Nach der Rechtspre-

So kann man

das Gesetz chung trifft dies zu, wenn der Téter “Machtbefugnisse, die ihm sein Amt verleiht, unrecht-
nach - . , m . .
Gutdiinken maéssig anwendet, d. h. Kraft seines Amtes verfiigt oder Zwang auslbt, wo dies nicht ge-
bZW. ZU schehen diirfte" (BGE 114 IV 42). Ausserdem kann vorsétzliche Rechtsbeugung durch Ent-

scheidung einer Rechtssache durch einen Amtstrdger zum Nachteil einer Partei unter Miss-

Gunsten von achtung des Rechts einen Amtsmissbrauchstatbestand darstellen (Basler Kommentar,

fehlbaren, StGB II, Basel 2003, zu Art. 312 N 12 m. V. a. Thormann/von Overbeck u. a.). Grundsatzlich
korrupten hat ein Rechtssuchender gegen missliebige Entscheide den ordentlichen Rechtsmittelweg
Behorden zu beschreiten. Die Strafrechtspflege dient nicht dazu, in Konkurrenz zum normalen Rechts-
interpretieren. mittelverfahren zu treten oder dieses gar auszuhebeln.

6. Vorliegend wurde mit den inkriminierten Verfigungen keinerlei Zwang verfugt, sondern le-
diglich ein Gesuch abschlagig beantwortet und eine Leistungsverweigerung verfigt. Entge-
gen der Auffassung des Anzeigeerstatters erfolgte dies keineswegs willkurlich. Von einem
korrupten und von persénlichen Ressentiments gepréagten Vérhalten kann keine Rede sein.
Wenn die Verfiugungen unter dem Eindruck ergingen, die“‘gesunde und fremdsprachenkun-
dige Ehefrau des Anzeigeerstatters vermége trotz marigelnder Deutschkenntnisse einer Er-
werbstéatigkeit nachzugehen und dabei ein gewissgs Einkommen zu erzielen (was folgerich-
tig zu einer entsprechenden Anrechnung bei derBemessung von Sozialhilfeleistungen fuhr-
te), so ist darin kein offensichtlicher und von gachfremden Motiven geleiteter, mutwilliger
Ermessensmissbrauch zu erkennen. Selpst wenn eine objektiv falsche Rechtsanwendung
oder unrichtige Ermessensausiibung yorlage, wirde dies mangels erkennbaren Vorsatzes
kein strafrechtlich relevantes Verhalten bedeuten. Dem Anzeigeerstatter bleibt es unbe-
nommen, innert der erhaltenen Ffist eine allfallige tatsachliche Erwerbsunfahigkeit seiner
Ehefrau hinreichend darzutup! Bei gegebener Sachlage besteht somit keine Veranlassung
zur Eréffnung einer Strafyrtersuchung wegen Amtsmissbrauchs.

7. Die Staatsanwaltschaft verfugt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige
oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestédnde oder die Prozess-
voraussetzungén eindeutig nicht erfillt sind (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Demnach hat vor-
liegend eine’Nichtanhandnahmeverfiigung zu ergehen.

rfahrenskosten sind vom Staat zu tragen.

Obige Formulierung ist eine BLANKE LUGE! Wider besseren Wissens
wurde ein nie erzieltes Einkommen willkirlich erfunden!!!

Was soll "willktrliches Verhalten" dann sein???
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Ein geradezu wunderbares Beispiel, wie man Recht verdrehen kann!
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So kann man das Gesetz nach  Gutdünken bzw. zu Gunsten von fehlbaren, korrupten Behörden interpretieren.
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Sollte man hier Gerechtigkeit erwarten durfen?!?

3. tS%eg?n diese _Verfi]gun ann innert 10 Tagen seit Zust
egrindet beim Kantonsgericht des Kantons Schwyz

ellung oder Eréffnung schriftlich und
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265

6431 Schwyz, Beschwerde erhoben werden (Art. 310 Abs. 2, Art. 322 Abs. 2 und 393 ff

StPO, § 12 Abs. 1 Jv),

4. Zustellung an:
- METTI:ER Othmar
- SCHNURIGER Gabriela, c/o A
schreiben

, ¢/o Ausgleichskgsse SZ, Postfach 53, 6431 Schwyz, Einschreiben
usgleichskasse Schwyz, Postfach 53, 6431 Schwyz, Ein-

- BEELER Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, Einschreiben

Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz

(o~ -

lic. iur. Charles Fassler
stv. Leitender Staatsanwalt

Genehmigt durch ?ie Oberstaatsanwaltschaft:

Obersta?{f&sar*waltschaft

i U/Jan. 201

K/éf\ton Schwyz

™

Nie im Leben wiirde es mir in den Sinn
kommen, ein derart korruptes, rechtsver-
biegendes Urteil zu verfassen bzw. als
Aufsichtsstelle sogar noch offiziell
gutzuheissen.

Lieber wirde ich tot umfallen!

Urs Beeler

PS: Positiv an der Sache ist, dass ich heute
froh bin, NICHT an der Universitat Zurich
mein Jus.-Studium abgeschlossen zu
haben. Ich konnte die Rechtsverdrehungen
und -verbiegungen korrupter Behdrden und
Justiz namlich nicht ertragen!

Stattdessen hoffe ich auf den Gott des Alten
Testamentes, welche die Korrupten und
Falschen in Justiz und Verwaltung mit Blitz

und Donner richtet!

um MACHT!

ausdricklich KEINE Willktr dar.

anderen ist es nicht erlaubt?

Dieses Schriftstiick zeigt: Es geht nicht um Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern einzig allein
Und das Motto lautet: "Wir haben die Macht und sagen, was Recht ist bzw. 'Recht’' zu sein hat."
Wie diese Verfugung lehrt, stellt das willkirliche Einsetzen irgendwelcher fingierter Zahlen

Sie sollten es also beim Ausflllen Ihrer nachsten Steuererklarung wie ein Herr Othmar Mettler
oder eine Frau Gabriela Schnuriger von der Ausgleichskasse Schwyz machen kénnen! Oder
gilt fir Normalbirger wiederum ein anderes Recht als fur Mitarbeiter einer Behérde? Die einen
durfen fingierte Zahlen einsetzen und die anderen nicht? Die einen missen sich an die Fakten
halten und die anderen nicht? Die einen durfen hypothetische Einkommen frei erfinden, den
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Nie im Leben würde es mir in den Sinn kommen, ein derart korruptes, rechtsver-biegendes Urteil zu verfassen bzw. als Aufsichtsstelle sogar noch offiziell gutzuheissen. 
Lieber würde ich tot umfallen!
Urs Beeler

PS: Positiv an der Sache ist, dass ich heute froh bin, NICHT an der Universität Zürich mein Jus.-Studium abgeschlossen zu haben. Ich könnte die Rechtsverdrehungen und -verbiegungen korrupter Behörden und Justiz nämlich nicht ertragen! 
Stattdessen hoffe ich auf den Gott des Alten Testamentes, welche die Korrupten und Falschen in Justiz und Verwaltung mit Blitz und Donner richtet!
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Dieses Schriftstück zeigt: Es geht nicht um Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern einzig allein um MACHT!
Und das Motto lautet: "Wir haben die Macht und sagen, was Recht ist bzw. 'Recht' zu sein hat."

Wie diese Verfügung lehrt, stellt das willkürliche Einsetzen irgendwelcher fingierter Zahlen ausdrücklich KEINE Willkür dar.
Sie sollten es also beim Ausfüllen Ihrer nächsten Steuererklärung wie ein Herr Othmar Mettler oder eine Frau Gabriela Schnüriger von der Ausgleichskasse Schwyz machen können! Oder gilt für Normalbürger wiederum ein anderes Recht als für Mitarbeiter einer Behörde? Die einen dürfen fingierte Zahlen einsetzen und die anderen nicht? Die einen müssen sich an die Fakten halten und die anderen nicht? Die einen dürfen hypothetische Einkommen frei erfinden, den anderen ist es nicht erlaubt?

 





